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BESCHLUSSVORLAGE  
 

- öffentlich -  Ref.2/096/2026 
 
 

Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 

Stadtrechtsrat Knut Engelbrecht Referat für Recht, Soziales und Kultur  

  

Sachbearbeiter/in: Hans-Jürgen Hähnlein 

 
 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
(Sondernutzungssatzung – SoNS) 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Hauptausschuss 24.02.2026 nicht öffentlich Beschlussvorschlag 

Stadtrat 27.02.2026 öffentlich Beschluss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in 
der Stadt Schwabach wird beschlossen.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja X  Nein 

Kosten lt. Beschlussvorschlag  

Gesamtkosten der Maßnahme 

davon für die Stadt 

 

Haushaltsmittel vorhanden?  

Folgekosten?  

 
 
 

Klimaschutz  

I. Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den 
   Klimaschutz: 

II. Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungs- 
    Optionen? 

 Ja, positiv*  Ja* 

 Ja, negativ*  Nein* 

X Nein  

*Erläuterungen dazu sind im Sachvortrag aufzuführen.  
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I. Zusammenfassung 
 
Die anstehende Änderung der der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
(Sondernutzungssatzung – SoNS) dient der Konkretisierung und der damit verbundenen 
Aufnahme eines bestimmten Versagungsgrundes für eine Sondernutzungserlaubnis. 
 
II. Sachvortrag 
 
Es häufen sich in der letzten Zeit die Anträge für Sondernutzungen auf öffentlichem Grund 
für das Aufstellen von Warenverkaufsautomaten. Dieser Entwicklung, die aus mehreren 
Gesichtspunkten heraus unerwünscht ist, soll mit der 2. Satzung zur Änderung der Satzung 
über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen Einhalt geboten werden.  
Derartige Automaten sind häufig störende Fremdkörper im öffentlichen Raum, die das 
Erscheinungsbild, insbesondere in historischen Altstädten wie in Schwabach, negativ 
beeinflussen. Auf Gehwegen aufgestellte Automaten verengen zudem den 
Verkehrsraum. Um Automaten herum entsteht oft vermehrt Abfall (Verpackungen etc.), was 
wiederum den Reinigungsaufwand für die Stadt erhöht und das Stadtbild verunstaltet. Ferner 
gerät der traditionelle Einzelhandel, der auch zur Belebung der Innenstadt beiträgt, durch 
Automaten in eine nicht gewünschte Konkurrenzsituation.  
 
III. Kosten 
 
Es entstehen keine Kosten. 
 
IV. Klimaschutz 
 
Keine Auswirkungen.  
 


